
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/9/9 92/01/0741
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1993

Index

L44002 Feuerwehr Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

FeuerwehrG Krnt 1990;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/02/19 92/12/0025 1

Stammrechtssatz

Eine Erledigung mit der Anrede "Sehr geehrte Frau ..." und abschließenden freundlichen Grüßen ist auf Grund ihrer

äußeren Form nicht als Bescheid, sondern als eine Mitteilung von Tatsachen bzw (hier) als Rechtsbelehrung zu werten.

Schlagworte

Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter Belehrungen Mitteilungen
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